
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
COVID-Krisensituation, Teil 1.
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Aufgrund der Corona-Krise wurden bei der Ein-
kommen- und Umsatzsteuer einige Änderungen 
vorgenommen:

•  Die Umsatzsteuer für Lieferungen und inner-
gemeinschaftliche Erwerbe von Schutzmasken, 
die nach dem 13. April 2020 und vor dem 
1.  August 2020 ausgeführt wurden, wird auf 
0 % reduziert.

•  Wird im Zuge der Pensionierung der Betrieb 
aufgegeben und dafür die steuerliche Halbsatz-
begünstigung in Anspruch genommen und/oder 
die Nicht-Erfassung von stillen Reserven bezüg-
lich des Hauptwohnsitzes beantragt, so ist es 
für diese Begünstigungen unter anderem er-
forderlich, die Erwerbstätigkeit einzustellen. 
Für pensionierte Ärzte, die während der 
 COVID-Krisensituation erneut tätig werden, 
kommt es zu keinem Verlust des Hälftesteuer-
satzes und nicht zur steuerlichen Erfassung der 
stillen Reserven des Hauptwohnsitzes.

Corona-Krise: Was änderte sich bei Einkommen-
steuer und Umsatzsteuer? Teil 1
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